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für Gartenbauvereine



Versicherungen des Landesverbandes für seine Gartenbauvereine (Stand 01/2023)

Diese Infobroschüre gibt Ihnen einen 
kurzen Überblick über die wesentlichen 
Inhalte Ihrer Versicherung. Für 
weiterführende Informationen können 
Sie die Geschäftsstelle des 
Landesverbandes oder die Bernhard 
Assekuranzmakler GmbH kontaktieren.
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Das Wichtigste in 
Kürze
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Haftpflicht-
versicherung
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	 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus den sich für den 
Vereinszweck ergebenden Veranstaltungen. Hierzu gehören insbesondere 
Gartenfeste, Tanzveranstaltungen, Freizeitveranstaltungen mit Kindern 
und Jugendlichen (auch Sporttraining, Nichtvereinsmitglieder in Ausübung 
einer Tätigkeit für den Verein/Verband), Jubiläumsveranstaltungen, 
Ausstellungen, Vorträge, Lehrgänge, Kochkurse und Festumzüge ohne 
Fahrzeuge und ohne Tiere. 

	 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gartenbauvereine, der 
Kreis- und Bezirksverbände und des Landesverbandes sowie aller 
Personen, die im Auftrag der Vereine und Verbände in dieser Eigenschaft 
tätig werden. 

Versicherungsumfang
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	 aus der Vermietung und Verpachtung vereinseigener Gebäude und Grundstücke inkl. 
Gerätschaften bis zu einem jährlichen Mietwert von 50.000,00 €

 	als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten bis zu einer veranschlagten Bausumme im 
Einzelfall von 500.000,00 € 

	 aus dem Halten, Besitz, und Gebrauch von nicht zulassungs- und nicht 
versicherungspflichtigen 

•	 Kfz mit nicht mehr als 6 km/h 

•	 selbst fahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h 

•	 Kfz-Anhängern, soweit diese nicht in Verbindung mit einem zulassungs- und 
versicherungspflichtigen Zugfahrzeug gebraucht werden 

	 Vermieten und Verleihen von Arbeitsmaschinen

	 aus Tätigkeitsschäden beim Be- und Entladen von Land- und Wasserfahrzeugen und 
Containern

	 Restauration in eigener Regie 

	 Auf- und Abbau sowie Verwendung von Zelten und Bühnen für Veranstaltungen 

	 Bereitstellung und Betrieb von Hüpfburgen ohne Größenbegrenzung 

	 Ausflüge/Gruppenreisen: Kein Versicherungsschutz besteht aus der gesetzlichen 
Haftpflicht eines Reiseveranstalters/-vermittlers nach § 651 ff. BGB

	 Kinder- und Jugendmaßnahmen sind mitversichert 

	 Mietsachschäden an gemieteten Gebäuden und/oder Räumen 

	 Produkthaftung wegen Schäden, die durch in vereinseigenen Keltereien, Mostereien sowie 
Brennereien hergestellte Obstfertigprodukte entstanden sind - ohne Mengenbegrenzung 

	 Mietsachschäden an beweglichen Sachen 

	 mitversichert sind Haftpflichtansprüche mitversicherter Personen untereinander 

	 mitversichert ist die Haftpflicht aus der Verwendung von Pflanzenschutz-, 
Schädlingsbekämpfungs- und Düngemitteln, sofern es sich nicht um Schäden durch 
Spritzarbeiten handelt; § 4 I 8 AHB bleibt hiervon unberührt

Mitversichert ist die 
gesetzliche Haftpflicht: 
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Das ist nicht mitversichert:

	 außergewöhnliche und/oder nicht 
vereinsübliche Veranstaltungen bzw. 
Tätigkeiten, die mit einem erhöhten Risiko 
verbunden sind, z. B. Feuerwerk, Blumenkorso 
mit Tribünenaufbau, Kutschfahrten, 
Karnevalsumzüge, Umzüge mit Tieren und 
Kfz. Für diese Risiken ist ein separater 
Versicherungsschutz zu beantragen.  

	 Umzüge mit Rock-, Pop-, Techno- und 
ähnlichen Musikpräsentationen 

Wichtige
Ausschlüsse
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5.000.000 € 

Personen-, Sach- und Vermögensschäden 

1.000.000 €

Schäden an gemieteten Gebäuden und/oder 
Räumen durch Brand, Explosion sowie durch 
Leitungs- und Abwässer 

100.000 €

Sonstige Schäden an gemieteten Gebäuden 
und/ oder Räumen, (Selbstbeteiligung 500,00 €) 

5.000 €

Schäden an gemieteten/geliehenen 
beweglichen Sachen 

Deckungssummen 
Die Summen betragen für:
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Unfall-
versicherung
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	 Die Versicherung erstreckt sich auf alle Unfälle, die namentlich beim 
Landesverband gemeldete Mitglieder während gärtnerischer Tätigkeit 
im eigenen oder im Garten eines anderen Mitgliedes erleiden. Ebenfalls 
versichert sind Tätigkeiten der Mitglieder in Vereinsgärten, auf vom Verein 
bewirtschafteten eigenen oder gepachteten Flächen (wie Streuobstwiese, 
Lehrpfad) und in Kreislehrgärten. Nicht versichert sind sonstige Unfälle im 
Garten (z. B. beim Grillen oder Heimwerken), sowie Unfälle auf sonstigen 
Teilen des Grundstücks wie Wohnhaus oder Garage. 

	 Die Versicherung umfasst auch Unfälle, von denen die Mitglieder sowie 
in Begleitung deren Ehepartner oder minderjährige Kinder auf örtlichen 
Vereinsveranstaltungen und -versammlungen (z. B. Vortrag, Dia- Abend, 
Mitgliederversammlung) betroffen werden. Mitversichert sind Unfälle auf 
direktem Weg zu und von Veranstaltungen; des Weiteren sind Kinder- und 
Jugendveranstaltungen und Reisen versichert. 

Versicherungsumfang
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	 Versammlungen (Mitgliederhauptversammlung, Advent, Weihnachten, Vereinsleitung) 

	 Vortragsveranstaltungen (Fachvorträge) 

	 Praktische Kurse (Pflanz-, Schnitt-, Pflege-, Veredelungs-, Koch-, Verwertungskurse, 
Blumenstecken) 

	 Ausstellungen (Obstsorten, Gemüsearten, Dekorationen etc.) 

	 Pflanzentauschbörsen 

	 Pflanzaktionen, Pflegemaßnahmen von Grünanlagen 

	 Bodenprobeentnahmen 

	 Aufstellen von Mai-, Weihnachts-, Kirchweihbaum 

	 Kirchenschmuck (Fronleichnamsprozession, Primiz) 

	 Gartenbegehungen, Durchführung „Tag der offenen Gartentür“ 

	 Wettbewerbe (Vielfaltsmeisterschaft, Streuobst, Blumenschmuck, Fassadenbegrünung, 
Naturnahe Hecke, Lebensraum Obstbaum etc.) 

	 Umwelt-Säuberungs-Aktionen 

	 Naturwanderungen 

	 Radausflüge 

	 Gruppenreisen (auch ins Ausland) 

	 Vereinsfeste mit Speisen- und Getränkeausgabe (Restauration)

	 Jubiläumsfeste, z. T. mit Festzelt, Bühne 

	 Festumzüge 

	 Johannisfeuer 

	 Beteiligung an bzw. im Wechsel mit anderen Vereinen, Ausrichtung von Dorffesten 

	 Anlegen und Pflege von Lehr-/Vereinsgärten und Vereinsgebäuden 

	 Bau und Betrieb von Vereinskeltereien/-mostereien/-brennereien 

	 Halten, Besitz, Gebrauch und Verleih von Arbeitsmaschinen wie Häcksler, Vertikutierer, 
elektrische Heckenschere, Rasenmäher 

	 Kinder- und Jugendaktivitäten (Spiele, Basteln, Malen, Wandern, Naturerkundung, Zeltlager 
etc.) 

Aktivitäten von Obst- 
und Gartenbauvereinen:
Satzungsgemäße Maßnahmen und Veranstaltungen wie z. B.
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Vollinvalidität
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10.000 €

Den Todesfall

Deckungssummen 
Die Summen betragen für:

7.500 € 

Kosmetische Operationen inkl. Zahnbehandlungen 

7.500 € 

Bergungskosten 

500 € 

Kurkostenbeihilfe und Rehakosten 

500 € 

Zusatzheilkosten
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Vermögensschaden-
haftpflichtversicherung
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	 Versichert ist für den Versicherungsnehmer, den Vorstand, den 
besonderen Vertreter i.S.d § 30 BGB, das Präsidium, die Angestellten 
und die ehrenamtlichen Vertreter die satzungsgemäße Tätigkeit für den 
Landesverband und für alle dem Landesverband angeschlossenen, 
rechtlich selbständigen Vereine auf Bezirks- und Kreisebene. Der 
Versicherungsschutz erstreckt sich dabei auf Vermögensschäden, die die 
versicherten Organe und Personen bei Ausübung der satzungsgemäßen 
Tätigkeit einem Dritten oder aber dem Verein selbst zugefügt haben und 
hierfür haftpflichtig gemacht werden. 

Versicherungsumfang
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In der Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung spricht man 
vom Verstoßprinzip.

Danach tritt der Versicherungsfall mit dem 
Verstoß ein (Panne/Irrtum/Versehen), wo-
raufhin der Schadenersatzanspruch auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmun-
gen geltend gemacht wird. 

Da auf den Verstoßzeitpunkt abgestellt wird, 
ist der Vermögensschaden in der Regel 
nicht unmittelbar sichtbar, sondern tritt erst 
nach einiger Zeit zutage (Spätschäden). 

Der Versicherungsschutz umfasst jedoch 
die Folgen aller während der Versicherungs-
dauer vorgekommenen Verstöße, sofern der 
Versicherer nicht später als 5 Jahre nach 
Ende des Versicherungsvertrages über den 
Versicherungsfall informiert wird. 

Verstoßprinzip und Deckungskonzept

Versicherungsschutz

Das Deckungskonzept über den Bayerischen 
Landesverband für Gartenbau und Landes-
pflege e. V. bietet überdurchschnittlichen 
Versicherungsschutz: 

Die Vermögensschaden-Haftpflichtversiche-
rung gewährt bereits bei einfacher Fahrläs-
sigkeit Versicherungsschutz für Mitarbeiter 
und Organe, obwohl nach gesetzlicher 
Vorgabe erst bei mittlerer und grober Fahr-
lässigkeit eine Haftung ausgelöst wird. 


